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RS OGH 1978/3/16 7Ob9/78
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 16.03.1978

Norm

AKIB Art5 Abs5

VersVG §2

Rechtssatz

Eine Leistungsfreiheit des Versicherers aus Rückwärtsversicherung kommt nicht in Betracht, wenn der Anspruch des

Versicherungsnehmers auf Deckungsschutz für den vor Abschluß des Versicherungsvertrages eingetragenen

Versicherungsfall aus der vom Versicherer erteilten vorläufigen Deckungszusage gerechtfertigt werden kann.
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